
BAföG + Co. 
Kleiner Info-Guide zur 
Studienfinanzierung

Ausbildungsförderung, Stipendien, 
zinslose Darlehen und Studienkredite

Darlehen des Studierendenwerks
Das Studierendenwerk unterstützt Studierende der 
Mannheimer Hochschulregion mit einem speziellen 
Angebot an zinslosen Darlehen.

Ein Überbrückungsdarlehen können Studierende 
bei vorübergehender finanzieller Notlage oder bei 
unverschuldeter Verzögerung der Berechnung bzw. 
Auszahlung des BAföG beantragen.

Das Studienabschlussdarlehen bis zu 3.000 Euro ist 
geeignet für Studierende, die kurz vor dem Studien-
abschluss stehen und noch eine finanzielle Unterstüt-
zung benötigen. Auch Studierende, deren Weiter-
förderung vom Amt für Ausbildungsförderung nicht 
mehr finanziert wird, weil die Förderungshöchstdau-
er überschritten ist, kein Anspruch auf Studienab-
schlussförderung nach BAföG besteht, bzw. diese 
bereits in Anspruch genommen wurde, können die-
ses Darlehen im Härtefall beantragen. Das Centrum 
für Hochschulentwicklung vergleicht regelmäßig die 
verschiedenen Studienkredit- und 
Bildungsfondsangebote. Das Studie-
rendenwerk Mannheim hat im Jahr 
2018 wieder in mehreren Kategorien 
Spitzenergebnisse erhalten.

Stipendien
Die Förderung von Studierenden und Promovieren-
den wird insbesondere von den durch das Bildungs-
ministerium unterstützten Begabtenförderungswer-
ken angeboten. Kirchliche und parteinahe sowie 
gewerkschaftlich oder unternehmensorientierte 
Begabtenförderungswerke bieten Stipendien an 
für Studierende der unterschiedlichsten Studienrich-
tungen. Darüber hinaus gibt es private Stiftungen, 
die Stipendien vergeben oder auch das von den 
Hochschulen vergebene Deutschlandstipendium. 

Kontakt (KfW-Studienkredit, Darlehen) 
 
Adresse 
Studierendenwerk Mannheim 
Infothek 
Mensaria am Schloss 
Bismarckstr. 10 | Eingang A 
68161 Mannheim 
 
Sozial- und Finanzierungsberatung 
Infos und Legitimationsprüfung zum KfW-Studien-
kredit und Bildungskredit sowie Stipendienberatung  
 
Doris Neubauer 
Tel.:  0621 49072-530 
Fax:  0621 49072-899 
E-Mail:  sozialberatung@stw-ma.de

Darlehenskasse
Hier gibt es alle Infos und Antragsformulare zu den 
zinslosen Darlehen des Studierendenwerks und zum 
KfW-Studienkredit.

Andrea Wais 
Tel.:  0621 49072-531
Fax: 0621 49072-899
E-Mail:  darlehenskasse@stw-ma.de

Sprechzeiten
Dienstag  13:00 – 15:30 Uhr
Donnerstag  10:00 – 13:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Internet
www.stw-ma.de/kfw-studienkredit
www.stw-ma.de/darlehen
www.stw-ma.de/stipendien

Herausgeber
Studierendenwerk Mannheim AöR

KfW-Studienkredit
Der KfW-Studienkredit dient der 
Finanzierung der Lebenshal-
tungskosten während des Studi-
ums und wird unabhängig vom 
Einkommen und Studienfach 
gewährt. Eine Kombination mit anderen Finanzie-
rungsmöglichkeiten wie BAföG oder Bildungskredit 
ist möglich. Die Höhe der Förderung kann indivi-
duell gewählt werden. Der KfW-Studienkredit wird 
auch gewährt bei einem Zweit-, Ergänzungs-, oder 
Aufbaustudium sowie bei Promotion und Teilzeit-
studium. 

Das Studierendenwerk als KfW-Vertriebspartner 
bietet nicht nur die Möglichkeit einer persönlichen 
Beratung, sondern führt auch die notwendige  
Legitimationsprüfung durch. 

Alle Details zum Studienkredit unter:  
www.kfw-foerderbank.de

Bildungskredit
Reicht die Unterstützung durch die Eltern oder das 
BAföG nicht aus, so kann ergänzend auch der Bil-
dungskredit in Anspruch genommen werden. Das 
ist insbesondere für die Finanzierung des Studien-
abschlusses interessant. Bis zu maximal 300 Euro 
pro Monat und bis zu zwei Jahren Laufzeit kann 
der Kredit in Anspruch genommen werden. Der 
Zinssatz ist variabel. Einmalig kann eine höhere 
Auszahlungsrate bezogen werden.

Der Antrag wird an das Bundesverwaltungsamt ge-
stellt. Weitere Infos und die Legitimationsprüfung gibt 
es bei der Sozialberatung des Studierendenwerks.

Was ein Studium kostet
Die Ausgaben für ein Studium variieren stark nach 
persönlichem Lebensstil und Gewohnheiten. Über-
schlägig müssen Kosten für Lebenshaltung (Woh-
nung, Nahrung, Mobilität, Kommunikation, Freizeit) 
und Studium (Bücher, Skripte, Studierendenwerks-
beitrag, Verwaltungskostengebühr) von monatlich 
ca. 800 Euro eingeplant werden. 

Schnell können die Ausgaben weiter anwachsen. 
Dabei ist ein Studium fast ein Full-Time-Job, bei dem 
für einen Nebenverdienst wenig Zeit bleibt. Aber 
keine Angst – bei allen Fragen zur Studienfinanzie-
rung hilft das Studierendenwerk.
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eBAföG
BAföG online beantragen hat unter anderem den 
Vorteil, dass dein Antrag schon während und am 
Ende der Eingabe auf Plausibilität überprüft wird. Du 
bekommst während deiner Eingabe Feedbacks, die 
dir helfen beim Ausfüllen mögliche Fehler zu vermei-
den. Dadurch wird eine schnellere Bearbeitung dei-
nes Antrages durch das BAföG Amt möglich. 

www.stw-ma.de/eBAföG

BAföG Step-by-Step

BAföG-Fristenmelder
BAföG ist ein staatliches Leistungsgesetz. Der An-
trag muss jährlich wiederholt werden. Damit du die 
Termine nicht verpasst, gibt es exklusiv beim Studie-
rendenwerk Mannheim den BAföG-Fristenmelder. 
Melde dich gleich an:

Geldengpässe durch verpasste Termine gehören 
damit der Vergangenheit an. Du wirst automatisch 
per E-Mail benachrichtigt, wann es Zeit für den Wie-
derholungsantrag ist.

Wer wird gefördert?
Alle Studierenden, die die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen, haben dem Grunde nach einen 
Anspruch auf Ausbildungsförderung nach dem 
BAföG. Wenn die Studierenden selbst oder die un-
mittelbaren Angehörigen (Eltern, Ehepartner/in, Le-
benspartner/in) nicht in der Lage sind, das Studium 
zu fi nanzieren, kann BAföG gezahlt werden. Förde-
rungsfähig nach dem BAföG sind alle staatlichen 
Hochschulen. Gefördert wird in der Regel die erste 
Ausbildung. In Ausnahmefällen kann auch eine 
zweite Ausbildung fi nanziell unterstützt werden, bei-
spielsweise ein Master-Studium.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach Einkom-
men und Vermögen der Studierenden, nach dem 
Einkommen des Ehegatten oder des eingetrage-
nen Lebenspartners sowie der Eltern. Der Förde-
rungshöchstsatz beträgt zurzeit 735 Euro pro Monat 
(Stand 2018).

Ausländische Studierende können übrigens unter 
bestimmten Voraussetzungen ebenfalls BAföG er-
halten. Nähere Informationen und persönliche Bera-
tung gibt es im BAföG-Amt des Studierendenwerks.

BAföG – der günstigste Weg
Über eine halbe Million Studierende erhalten bundes-
weit Leistungen nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz, kurz BAföG genannt. Die staatliche 
Leistung ist zur Hälfte geschenktes Geld und nur zur 
anderen Hälfte ein Darlehen – und dieses ist zinslos! 

Damit es am Ende des Studiums keinen Schulden-
berg gibt, ist der Staat noch einmal großzügig: 
Selbst wer mehr als 10.000 Euro als Darlehen erhält, 
muss nicht mehr als diese 10.000 Euro zurückzahlen. 
Zusätzliche Boni gibt es bei Rückzahlung des Darle-
hens in einem Betrag.

Kein BAföG ohne Antrag
Einen „Nachteil“ hat das BAföG: es kommt nicht au-
tomatisch und wird nicht rückwirkend geleistet. Du 
musst einen Antrag stellen. Deshalb: So früh es geht 
den Antrag stellen, am besten zwei bis drei Monate 
vor Aufnahme des Studiums mit möglichst vollstän-
digen Unterlagen.

Wer an einer Hochschule in Mannheim studiert, muss 
seinen BAföG-Antrag beim BAföG-Amt des Studie-
rendenwerks Mannheim einreichen. Grundsätzlich 
ist immer das örtliche BAföG-Amt für die jeweiligen 
Hochschulen zuständig.

Kontakt (BAföG)

Adresse 
Studierendenwerk Mannheim
BAföG
Mensaria am Schloss
Bismarckstr. 10 | Eingang A
68161 Mannheim

Telefon: 0621 49072-444
Telefax: 0621 49072-499
E-Mail:   bafoeg@stw-ma.de
De-Mail: bafoeg@stw-mannheim.de-mail.de

Erstberatung (Infothek)
Mo – Do 10:00 – 15:30 Uhr
Fr 10:00 – 14:30 Uhr

Persönliche Sprechzeiten (BAföG-Amt)
Di 10:00 – 15:00 Uhr (Januar bis Oktober)
  sowie nach Vereinbarung.

24h-Kontakt
www.stw-ma.de/kontakt24h

Internet
www.stw-ma.de/bafoeg

www.facebook.com/stw.ma

studierendenwerk_mannheim

App: StudiPlus²®
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Antragseingang
Registrierung sofort

Förderungsnummer-Vergabe /
Anlage der BAföG-Akte

Eingangsbestätigung

Prüfung auf Vollständigkeit 
des Antrags

Anforderung 
fehlender Unterlagen

Bearbeitungszeit
< 12 Wochen

Bearbeitungszeit
> 12 Wochen Abschlagszahlung

Bescheid

Konto-Auszahlung BAföG

Wiederholungsantrag stellen

ca. 2 Wochen

ca. 2 Wochen

ca. 4 Wochen

Bearbeitung nach Eingangsdatum

Mitte oder Ende des Monats

2 Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums

Vollständig

Unser Tipp: www.stw-ma.de/eBAföG

Mit freundlicher Unterstützung des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg.


